
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Juli 2010
– 2 BvL 1/03, 2 BvL 57/06, 2 BvL 58/06 – wird die Entscheidungsformel ver-
öffentlicht:

§ 34 Absatz 1 in Verbindung mit § 52 Absatz 47 und § 39b Absatz 3 Satz 9 in
Verbindung mit § 52 Absatz 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999
(Bundesgesetzblatt Teil I Seite 402) verstoßen gegen die verfassungsrecht-
lichen Grundsätze des Vertrauensschutzes und sind nichtig, soweit danach
für Entschädigungen im Sinne des § 24 Nummer 1 Buchstabe a des Einkom-
mensteuergesetzes die sogenannte Fünftel-Regelung anstelle des zuvor
geltenden halben durchschnittlichen Steuersatzes auch dann zur Anwendung
kommt, wenn diese im Jahr 1998, aber noch vor der Einbringung der Neu-
regelung in den Deutschen Bundestag am 9. November 1998 verbindlich ver-
einbart und im Jahr 1999 ausgezahlt wurden, oder – unabhängig vom Zeit-
punkt der Vereinbarung – noch vor der Verkündung der Neuregelung am
31. März 1999 ausgezahlt wurden.

Die vorstehende Entscheidungsformel hat gemäß § 31 Absatz 2 des Bundes-
verfassungsgerichtsgesetzes Gesetzeskraft.

Berlin, den 6. September 2010
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